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Stand 11.2016

Verkaufs- und Lieferbedingungen

I.) Allgemeine Bestimmungen
1.  Unsere sämtlichen - auch zukünftigen - Lieferungen und Leistungen 
einschließlich Nebenleistungen, wie Beratungen und Planungsleistungen vor 
und nach Abschluss, erfolgen ausschließlich aufgrund der nachstehenden 
Bedingungen, auch bei allen Angleichungsgeschäften. Für zukünftige Ge-
schäftsbeziehungen gelten diese AGB auch dann, wenn nicht noch einmal 
ausdrücklich auf sie hingewiesen wurde.
2. Den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (auch Einkaufsbedingungen) 
des Bestellers wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Sie verpflichten 
uns auch dann nicht, wenn wir nicht noch einmal bei Vertragsabschluss 
widersprechen.
3. Maßgebend für den Abschluss eines Kaufvertrages und den Umfang 
der sich daraus ergebenden Lieferverpflichtungen ist die Abgabe dem-
entsprechender schriftlicher Willenserklärungen beider Vertragspartei-
en. Bei Nichtvorliegen solcher schriftlicher Willenserklärungen ist allein 
die schriftliche Auftragsbestätigung des Lieferers rechtsverbindlich.  
Dabei einhergehend gelten die nachstehend aufgeführten Verkaufs- und  
Lieferbedingungen als vereinbart.

II.) Abschluss
1.  Schriftliche, mündliche und fernmündliche Angebote sind unverbindlich 
und freibleibend. Die Abgabe von Angeboten verpflichtet den Lieferer nicht 
zur Auftragsannahme.  
2.  Die vom Lieferer gemachten Angaben über Abmessungen und Gewichte, 
ebenso wie die Abbildungen, Zeichnungen, Maß- und Gewichtsangaben 
o.ä. in vom Lieferer herausgegebenen Unterlagen und Beschreibungen  
beinhalten nur Näherungswerte und sind daher unverbindlich. Die zum 
Angebot gehörenden Unterlagen stellen keine Zusicherung von Eigenschaften 
dar, sie dienen nur der Orientierung des Bestellers.
3. Die Zusicherung bestimmter Eigenschaften und/oder der Eignung der 
Ware zu einem bestimmten Verwendungszweck ist nur verbindlich, wenn 
dies schriftlich ausdrücklich als Zusicherung erfolgt. 

III.) Preis
1.  Die angegebenen Preise gelten ab Werk, einschließlich handelsüblicher 
Verpackung. Änderungen in Bezug auf Versand und Verpackung der Ware 
bedingen eine ergänzende Vereinbarung.
2. Alle Preise verstehen sich grundsätzlich zuzüglich der am Tage der 
Lieferung geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. Diese wird nach den 
jeweils geltenden Sätzen in den Rechnungen zusätzlich berücksichtigt 
und gesondert ausgewiesen. Alle sonstigen Steuern, Zölle, Abgaben und 
dergleichen gehen zulasten des Bestellers.
3.  Die für Sonderleuchten bzw. Sonderkonstruktionen gemachten Preise gel-
ten bis zur endgültigen Festsetzung in der Auftragsbestätigung des Lieferers 
als Näherungswert. Als Sonderleuchte wird die konstruktive Modifizierung 
bestehender Leuchtentypen und die Anfertigung nach eigenen und/oder 
nach Zeichnungen des Kunden verstanden. Ersatzteile  und Ersatzfarben 
zu Sonderleuchten sind vom Besteller separat zu bestellen und werden 
durch den Lieferer berechnet. 
4.  Soweit keine gegenteiligen Vereinbarungen getroffen sind werden 
Muster nur gegen Berechnung gemäß Preisliste geliefert. Muster sind 
vom Umtausch/Rückgabe ausgeschlossen. Muster- und Sonderleuchten 
werden nach Aufwand kalkuliert und berechnet.

IV.) Eigentumsvorbehalt
1. Bis zur vollständigen Bezahlung aller aus der Geschäftsverbindung  
herrührenden Forderungen bleibt die gelieferte Ware, auch nach Veräußerung 
durch den Besteller, Eigentum des Lieferers. Der Eigentumsvorbehalt des 
Lieferers erstreckt sich auch auf bereits eingebaute und/oder weiterver-
äußerte Erzeugnisse. 
2. Die Forderung aus dem Wiederverkauf der Ware durch den Besteller 
wird automatisch mit ihrer Entstehung an den Lieferer abgetreten. Er nimmt 
diese Abtretung ausdrücklich an.
3. Bei Einbau von Waren des Lieferers gilt der Wertanteil für die Ware 
des Lieferers an der Gesamtforderung aus dem Verkauf des Produktes/
Projektes durch den Besteller mit Ihrer Entstehung als an den Lieferer 
abgetreten. Das anteilige Eigentum am Erlös der wiederverkauften Ware 
geht mit Zahlung an den Besteller auf den Lieferer über. Unbezahlte Waren 
des Lieferers dürfen weder verpfändet noch sicherungsübereignet werden. 
Sämtliche Forderungen aus der Geschäftsbeziehung werden sofort fällig 
bei Zahlungseinstellung und/oder Nachsuchen eines Vergleichs oder Mo-
ratoriums seitens des Bestellers.

V.) Zahlung
1. Die Rechnungen des Lieferers sind spätesten 14 Tage nach Rechnungs-
datum ohne jeden Abzug zahlbar. Teillieferungen werden einzeln berechnet. 
Bei Zahlungen innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum gewährt der 
Lieferer 2 % Skonto. Als Zahlungstag gilt der Tag, an dem das Geld für 
den Lieferer verfügbar ist. Soweit noch Forderungen aufgrund von älteren 
Rechnungen fällig sind, ist ein Skontoabzug unzulässig. 
2. Zahlungsverzug des Bestellers tritt ohne weiteres, auch ohne Mahnung, 
in jedem Falle nach Ablauf von 14 Tagen nach Rechnungsdatum ein. Bei 
Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in Höhe des banküblichen Zins-
satzes für Kontokorrentkredite berechnet. Bei Zahlungsverzug des Bestellers 
kann der Lieferer sofortige Zahlung auch aller später fällig werdenden  
Forderungen ohne Rücksicht auf entgegenstehende Vereinbarungen  
verlangen.
3. Die Aufrechnung und/oder Zurückhaltung von Zahlungen wegen irgend-
welcher vom Lieferer nicht anerkannter Gegenansprüche des Bestellers sind 
nicht statthaft. 
4. Unabhängig von im Einzelfall gesondert vereinbarten Zahlungsvereinbar-
ungen werden dem Lieferer zustehende Forderungen sofort fällig, wenn in 
der Person des Bestellers Umstände eintreten, die ein Festhalten an getrof-
fenen Zahlungsvereinbarungen nicht mehr zumutbar machen. Dieses ist 
der Fall bei begründeten Anzeichen für eine wesentliche Verschlechterung 
der Vermögenslage des Bestellers, insbesondere bei Einstellung der Zahl-
ungen, Scheck- oder Wechselprotesten oder Zahlungsverzug, wenn dadurch  
erkennbar wird, dass der Anspruch des Lieferers auf die Gegenleistung durch 
mangelnde Leistungsfähigkeit des Bestellers gefährdet wird. In diesen Fällen 
ist der Lieferer darüber hinaus berechtigt, Erfüllung Zug um Zug oder die 
Bestellung weiterer Sicherheiten zu verlangen. 
 
VI.) Lieferung
1. Die Einhaltung von Fristen für Lieferungen setzt den rechtzeitigen Ein-
gang sämtlicher vom Besteller zu liefernden Spezifikationen, Unterlagen, 
erforderlichen Genehmigungen und Freigaben, insbesondere von Plänen und 
Zeichnungen, sowie die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen 
und sonstigen Verpflichtungen durch den Besteller voraus. Werden die 
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Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die Lieferfristen 
angemessen, soweit eine Verzögerung nicht von dem Lieferer zu vertreten 
ist. Fixgeschäfte bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung 
eines Bevollmächtigten.
2. Die vom Lieferer genannten Liefertermine sind annähernd und stehen 
unter dem Vorbehalt der rechtzeitigen und ordnungsgemäßen Belieferung 
durch seine Vorlieferanten. Der Lieferer haftet für die Einhaltung von Liefer-
fristen nur bei ausdrücklicher Übernahme einer Gewähr. Werden diese 
Verpflichtungen nicht rechtzeitig erfüllt, wird die Lieferfrist angemessen 
verlängert ohne eine Verpflichtung des Lieferers zu Schadenersatz.
3. Die Transportgefahr geht auf den Besteller über, auch wenn frachtfreie 
Lieferung vereinbart wurde, wenn die Ware die Fertigungsstätte des Lieferers 
verlassen hat. Auf Wunsch und Kosten des Bestellers kann die Ware vom 
Lieferer gegen Verlust der Sendung, Bruch-, Transport- und Feuerschäden 
versichert werden.

VII.) Entgegennahme und Erfüllung
1. Gelieferte Erzeugnisse sind, auch wenn sie unwesentliche, die Funk-
tion des Erzeugnisses nicht hemmende Anstände aufweisen, vom Besteller 
entgegenzunehmen.
2. Teillieferungen sind zulässig.
3. Die dem Besteller gemeldete Versandbereitschaft der Ware gilt als  
Erfüllung des Liefervertrages. 

VIII.) Gewährleistung und Haftung
1. Der Besteller hat jede Lieferung sofort nach Empfang sorgfältig und 
vollständig zu prüfen. Bei der Prüfung erkennbare Mängel und Fehlbestände 
müssen innerhalb von 8 Tagen  schriftlich gerügt werden. Zeigt sich später 
ein nicht sofort erkennbarer Mangel, so hat der Besteller den Lieferer davon 
unverzüglich schriftlich zu unterrichten.
2. Die Gewährleistung erstreckt sich über 12 Monate ab Gefahrenübergang 
auf zugesicherte Eigenschaften und die Fehlerfreiheit der Ware hinsichtlich 
Material und Verarbeitung entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik. 
Für gelieferte Leuchtmittel gelten ausschließlich die Garantieleistungen 
des jeweiligen Leuchtmittelherstellers. Gelieferte Leuchtmittel sind von 
Rücknahme und Umtausch ausgeschlossen.
3. Eine Gewährleistungspflicht besteht nur, wenn ein Mangel trotz ord-
nungsgemäßer und in Übereinstimmung mit etwaigen Betriebsanleitungen 
durchgeführter Montage, Inbetriebsetzung, Pflege, Wartung und normaler 
Beanspruchung eingetreten ist und nicht auf dem natürlichen Verschleiß 
oder der Korrosion einzelner Teile oder unsachgemäßen Reparaturen und 
Umbauten beruht. Eine Gewährleistungspflicht wird nicht ausgelöst durch 
unwesentliche Abweichungen in Farbe, Abmessungen und/oder anderen 
Qualitätsmerkmalen.
4. Begründete und ordnungsgemäß gerügte Mängel verpflichten den Lieferer, 
nach seiner Wahl entweder diese zu beseitigen oder das fehlerhafte Teil 
innerhalb einer angemessenen Lieferzeit umzutauschen. Montagekosten 
werden durch den Lieferer nicht übernommen.
5. Ein Recht den Vertrag rückgängig zu machen oder den Preis zu mindern 
hat der Besteller nur dann, wenn der Lieferer entweder die Mängelbeseiti-
gung und den Umtausch ablehnt oder sich auf die begründete Beanstan-
dung innerhalb einer angemessenen Frist von mindestens 4 Wochen nicht 
äußert.  Der Vertrag kann nur dann rückgängig gemacht werden, wenn dem 
Besteller die Übernahme der Ware zu einem geminderten Preis billigender 

Weise nicht zugemutet werden kann.
6. Schadensersatzansprüche, gleichgültig auf welcher Rechtsgrundlage 
gestützt, bestehen nur in den Fällen der § 11, Nr. 7 AGBG (grob fahrlässige 
Vertragsverletzung), §11, Nr. 8(b) AGBG (Verzug und Unmöglichkeit, soweit 
von uns grob fahrlässig verschuldet), §11, Nr. 9 AGBG (Interessewegfall 
des Bestellers bei Teilverzug und Teilunmöglichkeit, jedoch auch nur hier, 
soweit diese vom Lieferer grob fahrlässig verschuldet sind) und bei grob 
fahrlässig falsch zugesicherten Eigenschaften. Darüber hinaus besteht auch 
in diesen Fällen Anspruch auf Ersatz des so genannten mittelbaren bzw. 
Mangelfolgeschadens nur, soweit dieser bei Vertragsschluss vom Lieferer 
vorhersehbar bzw. bei der Zusicherung ins Auge gefasst war.

IX.)  Erfüllungsort und Gerichtsstand
1. Erfüllungsort ist für alle Lieferungen und Zahlungen, einschließlich  
Rücklieferungen, Dortmund.
2. Alleiniger Gerichtsstand ist bei allen aus dem Vertragsverhältnis mittelbar 
oder unmittelbar sich ergebenden Streitigkeiten der Sitz des Lieferers. 
3. Für die Rechtsbeziehung im Zusammenhang mit diesem Vertrag gilt 
deutsches materielles Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf. 

X.)  Sonstiges
1. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen (im 
Folgenden “Unterlagen”) behält sich der Lieferer seine eigentums- und 
urheberrechtlichen Verwertungsrechte uneingeschränkt vor. Die Unterlagen 
dürfen nur nach vorheriger Zustimmung des Lieferers Dritten zugänglich 
gemacht werden und sind, wenn der Auftrag dem Lieferer nicht erteilt wird, 
diesem auf Verlangen unverzüglich zurückzugeben. Die Sätze 1 und 2 gelten 
entsprechend für Unterlagen des Bestellers; diese dürfen jedoch solchen 
Dritten zugänglich gemacht werden, denen der Lieferer zulässigerweise 
die Lieferungen übertragen hat.
2. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine 
Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder 
werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen 
oder Vereinbarungen nicht berührt.


